AGB und Reisebedingungen
1. Vertragsabschluss
1.1 Mit der Anmeldung, die schriftlich, per Fax, per E-Mail, oder über das Internet erfolgen kann, bietet der Teilnehmer- bei Minderjährig vertreten durch den/die gesetzlichen Vertreter- den Abschluss eines bindenden Vertrages zwischen dem Teilnehmer und WieWaldi e.V oder vogelmann-adventure. Alle Informationen und Hinweise  in der Ausschreibung erkennt der Teilnehmer an.

1.2 Der Reisevertrag kommt bei Minderjährigen mit diesem selbst und daneben mit dem/den gesetzlichen Vertreter(n)-ausschließlich durch den Zugang der schriftlichen Teilnahmebestätigung zustande. Bei kurzfristiger Buchung später als 10 Tage vor Beginn der Freizeitauch durch eine mündliche oder telefonische Mitteilung vom WieWaldi e. V. oder vogelmann-adventure und dem Teilnehmer, oder deren gesetzlichen Vertreter. Diese Zusage in mündlicher Form führt auch zum rechtsverbindlichen Reisevertrag, unabhängig davon ob eine Anzahlung geleistet wird oder nicht.
2. Rücktritt des Teilnehmers

2.1 Der Teilnehmer kann bis zum Reisebeginn jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem WieWaldi e. V. oder vogelmann-adventure vom Reisevertrag zurücktreten. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Zugangs der Rücktritterklärung bei WieWaldi e. V. oder vogelmann-adventure
2.2 Im Fall eines Rücktritts durch den Teilnehmer oder deren gesetzlichen Vertreter steht dem WieWaldi e. V. oder vogelmann-adventure folgende Entschädigung zu.

Bis 90 Tage vor Reiseantritt

10%

Vom 89. bis 30. Tag vor Reiseantritt
20%
Vom 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt
50%

Vom 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt
70%

Vom 6. Oder bei Nichterscheinen
90% 

Die genannten Stornobeträge verstehen sich pro Teilnehmer. Berechnungsgrundlage ist, der in der Rechnung aufgeführte Gesamtpreis.

2.3   Der Teilnehmer hat nach BGB § 651b das Recht, einen Ersatzteilnehmer zu stellen, der in    den Reisevertrag eintritt. Anfallende Mehrkostenaufwand bei Teilnehmeränderung z.B. Umbuchung im Hotel etc. werden vom Teilnehmer übernommen. 

2.4  
Es wird Ausdrücklich empfohlen, eine Reiserücktrittkosten- und eine Reiseabbruchversicherung, sowie eine Auslandskrankenversicherung mit einer Absicherung für die Rücktrittskosten für den Fall der Krankheit oder Unfall abzuschließen.

2.5 
 Nimmt der Teilnehmer nach Reisebeginn einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise wegen Krankheit oder anderen Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein Anspruch auf anteilige Rückerstattung.
3. Rücktritt durch WieWaldi e. V. oder vogelmann-adventure
3.1  
Der WieWaldi e. V. oder vogelmann-adventure können den Reisevertrag kündigen, wenn der Teilnehmer ungeachtet eine Abmahnung der Reisleitung vom WieWaldi e. V. und/oder  vogelmann-adventure die Durchführung der Freizeit nachhaltig stört oder gegen die die Grundsätze der Freizeit, oder gegen die Weisungen der Mitarbeiter vom WieWaldi e. V. oder vogelmann-adventure verstößt. Der WieWaldi e. V.  oder Vogelmann-adventure behält sich dann vor, die vorzeitige Rückreise zu veranlassen. Der WieWaldi e. v. oder Vogelmann-adventure muss frühzeitig die Erziehungsberechtigten Personen benachrichtigen. Der WieWaldi e. v. und Vogelmann-adventure behält den vollen Reisebetrag.

3.2   Der WieWaldi e. V. und  vogelmann-adventure behalten sich vor, bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl  vom Reisevertrag zurückzutreten.  Wir werden den Teilnehmern die Absage unverzüglich erklären, wenn feststeht, dass die Reise wg. Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl nicht durchgeführt wird. Wir die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt erhält der Teilnehmer seine geleisteten Zahlungen unverzüglich zurück.

4.
Haftung

 4.1  Der WieWaldi e. V. und vogelmann-adventure haften nicht für Leistungen, Personen- und Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden. (z.B. Ausflüge, Veranstaltungen, Theater usw.), wenn die Leistungen eindeutig als Fremdleistungen erkennbar sind. Aufgrund plötzlich eintretende, von uns nicht kontrollierbare Gefahrenquellen, wie Wetterumschwung und Gewitter usw., bleibt es dem Ermessen von WieWaldi e. V. und vogelmann-adventure, das Outdoortraining und sämtliche Leistungen aus Sicherheitsgründen abzusagen. Dabei besteht kein Anspruch auf wiederholen des Leistungsangebots.  
